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Checkliste zur  
Bauabzugsteuer nach § 48 EStG 
Leistungsempfänger müssen keinen Steuerabzug vornehmen, wenn: 

• Sie kein Unternehmer im Sinne des § 2 UStG sind 
• Bei Vermietern, wenn nicht mehr als zwei Wohnungen vermietet werden 
• Das voraussichtliche Rechnungsvolumen pro Auftragsnehmer EUR 5.000 bzw. bei 

Vermietung/Verpachtung nach § 4 Nr. 12 UStG EUR 15.000 pro Kalenderjahr nicht 
überschreitet 

• Eine im Zeitpunkt der Gegenleistung gültige Freistellungsbescheinigung nach  
§ 48b EStG des Leistenden vorliegt 

 
Prüfungsschritte (bei jedem Auftragspartner): 

 
Bin Ich als Leistungsempfänger Unternehmer im Sinne des § 2 UStG? 

1. Liegt eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit vor? 
2. Besteht eine Selbständigkeit? 
3. Wird die Tätigkeit nachhaltig ausgeübt? 
4. Besteht die Absicht, Einnahmen zu erzielen? 

 

 
Überschreitet die im laufenden Kalenderjahr voraussichtlich zu  
leistende Gegenleistung die "Bagatellgrenzen"? 

Bei Vermietung zu Wohnzwecken:  EUR 15.000 p.a. 
In übrigen Fällen:    EUR   5.000 p.a. 

 

Liegt eine gültige Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vor? 

Möglichkeit zur Überprüfung der Gültigkeit der Bescheinigung unter: 
https://eibe.bff-online.de/eibe 

Ja 

Pflicht zum Einbehalt, Anmeldung und Abführung von  
15% der Gegenleistung als Bauabzugsteuer nach § 48 EStG 

Nein 

Ja 

https://eibe.bff-online.de/eibe

